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Kulturförderung - Antrag des Vereins Brawl Concerts e.V. 

Beschlussvorschlag: 

Der Antrag des Vereins Brawl Concerts e.V. vom 08.10.2019 auf Berücksichtigung des Vereins 
bei der Kulturförderung durch die Stadt Coesfeld wird abgelehnt. 

 

Sachverhalt: 

Der Verein Brawl Concerts e.V. hat mit Datum vom 08.10.2019 eine Berücksichtigung des 
Vereins bei der Kulturförderung durch die Stadt Coesfeld beantragt.  

Die Begründung im Antrag lautet wie folgt: 

 

„Wir sorgen durch die Veranstaltung von Konzerten (u.a. auf der Pfingstwoche), Workshops und 
Netzwerktreffen seit zehn Jahren (sei 2017 offiziell als e.V.), für musikalische Kulturförderung 
insbesondere im Nachwuchsbereich.“ (Antrag vom 08.10.2019) 

Um eine genauere Klärung des Sachverhalts zu erhalten, fand am 30.10.2019 ein Gespräch 
statt mit zwei Vertretern des Vereins, Herrn Jan Stauvermann und Herrn Philipp Mussinghoff. 
Der Verwaltung liegt eine umfangreiche Mappe zum Verein (Satzung, Presseberichte) vor. 

Der Verein fördert den Auftritt von Bands. Es heißt im Vereinszweck: 

 

„§2 der Satzung 

(1) Der Verein schafft für ausübende Musiker und interessierte Musikbegeisterte Angebote für 
das Praktizieren und Weiterentwickeln der Pop- und Rockmusik in allen ihren Spielarten, die 
vorwiegend von einer Zielgruppe genutzt werden, die zwischen 14 und 40 Jahre alt ist.  

(2) Intention ist die musikalische Aktivierung junger Menschen, die Förderung von 
selbstkomponierter Musik und die Unterstützung der lokalen Musikszene. 

(3) Darüber hinaus wird das existierende Netzwerk aus Musizierenden und Musikbegeisterten, 
ortsansässigen Schulen und Musikschulen, Organisatoren von kulturellen Veranstaltungen, 
Sponsoren und Kulturschaffenden aus der Region gepflegt und ausgebaut.  

(4) Unterstützendes professionelles Veranstaltungsmanagement im Rahmen der Vermittlung, 
unterstützender konkreter Bandsupport, unterstützender Aufbau und Förderung von 
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Nachwuchsbands auch im Bereich des Austausches zwischen Newcomerbands und erfahrenen 
Musikern als schwerpunktmäßige Vereinsarbeit. „ 

 

Damit unterstützt und fördert der Verein Bands und vernetzt Aktivitäten. 

In dem ausführlichen Gespräch haben Frau Wolter (Kulturförderung) und Frau Dr. Boland-
Theißen auf Landesmittel für die Förderung dieser Tätigkeiten hingewiesen und des Weiteren, 
gerade auch im Bereich von Workshops, eine Zusammenarbeit mit der Musikschule angeregt. 
Eine Zusammenarbeit erfolgt z.B. mit dem Stadtmarketing, dem Stellwerk sowie der 
Musikschule. Das Managen und Fördern von Auftritten für Bands kann als Agenturtätigkeit 
umschrieben werden.  

Einen vergleichbaren Antrag hat am 04.Dezemebr 2014 der Konzertring Coesfeld gestellt. Er 
bewarb sich um Mittel, damit z.B. eine musikalische Begleitung von Veranstaltungen ermöglicht 
werden sollte. In der Beschlussvorlage 379/2014 wurde dargelegt, dass bislang im Rahmen der 
städtischen Kulturförderung „selbst erbrachte kulturelle Leistungen“ gefördert werden. 
Entsprechend wurde in der Sitzung am 02.12.2014 der Antrag des Konzertrings-Coesfeld mit 11 
Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt.  

 

Der Fokus der Kulturförderung liegt also auf der Förderung der Kulturschaffenden selbst. Also 
derjenigen, die Auftreten und den Bürger*innen in Coesfeld ein kulturelles Erleben ermöglichen. 
Auch wenn die Tätigkeit von Brawl Concerts e.V. die Bands agenturmäßig unterstützt, sind es 
die auftretenden Bands selbst, die die kulturelle Leistung erbringen. Daher ist die Verwaltung 
der Auffassung, dass der Antrag von Brawl Concert e.V. bei Anlegung der beschlossenen 
Kriterien nicht positiv beschieden werden kann. 

 

Der Antrag (E-Mail) ist dieser Vorlage beigefügt. 
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